
4662 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Bundesrates 

Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 11. November 1993 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das 
Endbesteuerungsgesetz (Verfassungsgesetz), das Körperschaftsteuergesetz 
1988, das Umgründungssteuergesetz, das Investmentfondsgesetz 1963, das 
Investmentfondsgesetz 1993, das Gewerbesteuergesetz 1953, das Umsatzsteu­
ergesetz 1972, das Normverbrauchsabgabegesetz 1991, das Weinsteuergesetz 
1992, das Bewertungsgesetz 1955, das Vermögensteuergesetz 1954, das 
Erbschaftssteueräquivalentgesetz, das Gebührengesetz 1957, das Versiche­
rungssteuergesetz 1953, das Kapita 1 verkehrsteuergesetz , das Straßenver­
kehrsbeitragsgesetz, das Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992, das Altlastensa­
nierungsgesetz, das Bundesgesetz über den Schutz vor Straftaten gegen die 
Sicherheit von Zivilluftfahrzeugen, das Bundesgesetz vom 26. November 
1980, mit dem eine Sonderabgabe von Erdöl erhoben wird, das Bundesgesetz 
betreffend Maßnahmen im Bereich der Bundesstraßengesellschaften, das Fa­
milienlastenausgleichsgesetz 1967, die Bundesabgabenordnung, das 
Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz und das Finanzverfassungsgesetz 
1948 geändert werden, eine Sonderregelung zur Mittelstandsfinanzierung 
auf dem Gebiet der Gebühren sowie der Verkehrssteuern, weiters eine 50n­
derregelung betreffend die Fälligkeit von Abgabenschuldigkeiten getroffen 
wird sowie das Mineralölsteuergesetz 1981 geändert wird 
(Steuerreformgesetz 1993) 

Änderungen gegenüber dem Gesetzentwurf in 1301 der Beilagen 

Der Nationalrat hat anläßlich der Beschlußfassung im Gegenstand ge­
genüber dem Gesetzentwurf in 1301 der Beilagen zu den Stenographischen 
Protokollen des Nationalrates, XVIII. GP, folgende Änderungen beschlos­
sen: 

1. Die Überschrift lautet: 

"S d un esgesetz. mit dem das Einkommensteuergesetz 1988. das Endbesteuerungsgesetz 

(Verfassungsgesetzl. das Körperschaftsteuergesetz 1988. das UmgrQndungssteuergesetz. das 

InvestmentfondsgeseU 1963. das Investmentfondsgesatz 1993. das Gewerbesteuergesetz 

1953. das Umsatzsteuergesetz 1972. das Normverbrauchsabgabegesetz 1991. das 
Weinsteuergeset2 1992 das B 

. ewertungsgesetz 1955. das Vermögensteuergesetz 1954. das 

Erbschaftssteueräquivalentgesetz. das Gebührengesetz 1957. das Versicherungssteuergesetz 

1953. das Kapitalverkehrsteuergesetz. das Straßenverkehrsbeitraglgesetz. das 

Kraftfahrzeugsteuergesetz 1992 da'" Alt! . . • astensanierungsgesetz. das Bundesgesetz über d~ 
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Schutz vor Straftaten gegen die Sicherheit von Zivilluftfahrzeu91l!", das Bundesgesetz vom 26. 

November 1980, mit dem eine SonderabQZlbe von Erdtll erhoben wird, das BundesQesetz 

betreffend Maßnahmen im Bereich der Bundesstraß41ngesellsc:hatten, das 

Familienlastenausgleichsgesetz 1967. die Bundnabgabenordnung, das 

Ab9abenverwaltun~sorganis!'ltjonsgesetz und das Finanotverfassungsgesetz 1948 geändert 

werden, eine Sonderregelung zur Minelstandsfinanzierung auf dem G.biet der Gebühren sowie 

der Verkehrssteuern, weiters eine Sonderregelung betreffend die fälliglceit von 

Abgabenschuldigkeiten genoffen wird. dis Mineralölsteuergesetz 1981 gelndert wird sowie 

eine Sonderregelung für Banken IKreditinstrtute' auf dem Gebiet des Umgrundungsrechts 

getroffen wird (Steuerreformgesett 1993'" 

,2. In Art I Z 39 tritt an die Stelle der Wortfolge "für einen Kalendermonat" die 

Wortfolge "in einem Kalendermonat". 

3. Als Art. XXX wird angefügt: 

• Artikel XXX 

S 0 n d e , r e gel u n g f Cl r Ban k e n (K red i tin s t i t LI t e) auf dem 

Gebiet des Umgründungsrechts 

§ 1. Als Vermögen im Sinne des § 12 Abs. :2 Z 3 des Umgründungssteuergesetzes 

gelten auch KapitalanteiJs, die weniger als ein Viertel des gesamten Nennkapitals 

umfassen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

i. Es handelt sich um Kapitalanteile an einem Zentralinstitut oder um KapitaJanteile an 

einer Bank (einem Kreditinstitut), die (das) Mindestreserve bei einem Zentralinstitut zu 

halten hat. 

2. Die Kapitalanteile werden in das ZentraJinstitut (Z 1) oder in eine 

Holdinggesellschaft,die an dem Zentralinstitut (Z ,) zu mehr als der Hälfte des 

NennkapirsJs beteiligt ist, eingebracht. 

§ 2. Die Bestimmungen des § 1 sind auf Vorgänge anzuwenden, wenn der 

Einbringungsstichtag nach dem 3m. Dezember 1.993 und vor dem 1.Jänner 1999 liegt. 
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